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Regierungs-Blakk.
Nummer 6. Den. 2. May 1317.

Bekannemachungen.
Bei dem am 1r8. d. M. zu Wetzdorf im Neusftädd=

ter Kreise stattgehabten Brand, wodurch 3 Bauern-
gütper in Asche gelegt wurden, hat sich der Mau-
rermeister Töpel, aus Triptis, durch rastlose Thä-
tigkeit bei Lofchung des Feuers vor allen vortheil-
haft ausgezeichnet, und ist ihm deshalb eine Pra-
mile verwilligt worden. Es wird ihm aber hiermit
auch die wohlverdiente öffentliche Belobung zur
Nacheiferung ertheilt.

Siga. Weimar, den 23. April 1817
Grosherzogl. S. Landesdirection 1. Section das.

K. Hufeland.
Beförderungen. Der Kunst= und Han-

delsgrtner, Herr August Breiter zu Leipzig,
bat den Character als Hofgriner mittelst Ministe-
rial-Decret vom 1. April erhalten.

Sr. Königl, Hobelt, der Grosherzog, baben
den Collatorator an hesiger Hofkirche, Herrn D.

Heinrich Vent, zum Prosessor am Gymnasium
hier, mittelst Decreis vom 15. April zu ernennen

gerudet.
Der bisherige Geheime Regierungsrath und

DOber= Consistorial-Director, Herr Heinrich
Car'l Friedrich Peucer hier, ist, böchster An-
ordnung zufolge aus dem Regierungs-Collegium
heransgtreten, um sich den vermebrien Direckorial=

Geschäften und Mechnungsraths -Arbeiten bei dem
Grosherzogl. Ober-GConsistorium ausschließend zu
widmen.

Der Regierungs-Assessor, Herr D. Christian
Wilyelm Schumann heer, ist zum Negie-
vungsrath durch höchstes Decret vom 23 April er-
nannt worden.

Der Königl. Sächs. Premier Lieutenant von
der Ammes Herr Lobgott Christian Hein-
rich von Stein auf Lausiniß, bat, mirtelst
höchsten Decrets vom 25. April, den Character als

Cammerjunker erhalten.

Gortsetzung der Verhavdlungen des Wel-

marischen Landrags.

Uncereänigste Erkldrungsschrife ver gecreuen
Landstände, öber die Berlehung des ihnen im
Grundgesetze §. 5 Nummer 6. huldreichst er-
(beilten Rechts, an der Gesetzgebung Theil zu

nehmen, durch einige LaudesbeWrden.
Im fänften Paragraphen, Nummer 6 des Grund=

gesetzes über die Landständische Verfassung hab'n Ihro
Königl. Hohelt huldreichst geruhet, den getreuen Stän-
den das Recht der Theltnahme an der Gesetzgebung zu-

zusichern und zwar #n der Arc, daß neue Gesetze, wik-

che entweder die Landeskverfassung betreffen, oder die
perfönliche Freiheit, die Sicherheit und das Eigen-
thum der Staatsbürger in dem ganzen Lande, oder in

einer ganzen Provinz, zum Gegenskand haben, und
eben deshalb das Allgemeine angehen, ohne ihren, der

Landstände, vorgängigen Beprath und ihre Einwilligung
nicht erlassen werden düfen.

Demohngeachtet sind seit Promulgatlon des Grund-
gesebes zur Landstndischen Verfassung, ohne Beprath,
ohne Einwilligung der getreuen Landstände von einigen
Behörden neue gesebliche Vorschriften erlassen und
schen bestehende Gesebe der alten Lande in den neuhin-

zugekommenen Landestheilen eingeführt worden, welche
unl4ugbar unter jene Bestimmung gehören dürften.

Ohne das fünste Landständische Recht ganz streng
zur Ausübung bringen zu wollen, hatten sich die ge-
treuen Landstände verpslichtet, ihre Rüge durch That-
sachen zu belegen. Es gehören solgende Nachweisun-
sen hierher:

1) Grosherzogliche Landesregierung zu Weimar
erließ unter dem 34. Mai 1816. Grosberzegliche
Landesregierung zu Eilenach aber unter dem 11. Juni

1316 eine Bekanntmachung wegen neuer gesetzicher
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Bestimmungen zur Abkurzung des Ehedesertions- Pro-
zesses. Die erstere ist No. 43 der Weimarischen, die

iebtere in No.  der Eisenachischen Wochendlitten
Lom Jahr 1816 bgedruckt.

) In dem Wochenblatte Na, 40 erschien eine
Bekanntmachung Grosherzosgticher Landeeregierung all-
bier, vom 13. Juni 1816, die Einführung des Impost
und der Tranksteuer in den vormals Fürstlich Schwarz=

burgischen Oetschaften betreffend.
3) In No. 82 wurde durch eine Bekanntmachung

Grosherzoglicher Landesregierung zu Weimar vom 3.
Okt. 1816 der in dem Amtsbezirk Ilmenau gewöhnlich

sewesene Volliähriakeits- Termin vom 24. Ledensjah=
re auf das 21. herabgesetzt. # «

»Noch-wozuekandesdirsetionzuWein-as
mochtinsNaszstasdmghOtr.Ists-bekannt-
daß aller und jeder Ankauf von Getraide irgend einer

Art auf dem Lande und außet den stadtischen Markten,
den kleinen Handel zum eigenen Bedurfniß im Orte
selbst ausgenommen, für die Dauer der gegenwärtigen

außerordentlichen Umstande, und bis auf Widerruf
ganziich verboten sehn, und miit Eonflscation des eri
rauften Getraibes bestraft, auch dem Denuncianten
die Hlfte des zu confiscirenden Getraides zugesprochen
werden solle.

5) In No. 3 der Wochenblätter vom Jahr 1817
erschien eine erläuternde Bekanntmachung Grosherzogl.
Lanvesdirection zu Weimar, vom 7. Januar 1817,

wegen des wucherlichen An= und Uufkaufs des Getral-

des auf dem Londe, wornach bestimmt wird, daß j
der Getroide= Ankeuf quf dem Lande und außer den
Kädtischen Märkten, auch zum eigenen Bedürfniß,
und zwar sowohl Inn=als Ausländern mit alleiniger
Ausnahmedes. Getralde=AnkaufszumeignenBedärf-
niß im eigenen Wohnort, von einem Mitnachdar

desselben Orts fernerhin bei Confiscation des Getraldes
verboten dle'e.

6) Grosherzogliche Landesdlrection zu Elsenach,
macht in No. 80 der dessaen Wochenblätter unter dem

4. Nov. 1816 bekannt, das wärend der gegenwürti-
gen außerordentlichen Theurung bis auf Widerruf der
Kauf-und Verkauf irgend einei Art von Getraide, le-

diglich auf den angeordneten Gerralde-Märkten zu Ei-
senach. Verka a. det Werra, Vacha, und Geisa,

geschehen e und seder Getralve-Auf= imd Verkauf
auf dem- Lanke, bei Cor fis ation bes Getreides, ver-

boten sey, mit alleiniger Aucnahme, daß in jedem
Orte den Elnwohnern unter sich der Kauf zum eignen

Brodbedürfnih nuchg lussen bleibe
7) In Nummer 46 der Cilenaker Wechenblätter

vrließ Groshenzogl Cammer eine Vekanvimachung, mit-

telst welcher das altere im Eisenachischen Kirise #erlasse=

ne Mantat vom 2. Sept. 177#, die Abste lung der Eln-
fuhr#e und des Gebrauchs des fremden Salzes detref-
send, auf die neuen zum Eisenachischen Kreise geschls-
genen Landestheile ausgedehnt wurde.

8) Grosberzogl: Landesregjerung zu Eif#nach ei-
streckte mittelst Bekanntmachung vom 28. Juni 1816

in Rummer 53 der dasigen Wochenbltter, die seit dem
Jahr 17091# im Eilsenachischen destehende Verordnung,
welche den Verkauf des Silbers ins Ausland bei 20

#hl. Strafe verbietet, auch auf die neuen Landesthelle.
Endlich
9) wurde mittelst einer Bekanntmachung Grosher-

aogl. Landesdirection zu Eisenach vom 13. Nov. 1816,
in der Beilage zu dem Wochenblatte No. 92, abge-
druckt, das Brandeweinbrennen beschrankt.

Was diegetreuen' Landstande in ahnlichen, wieder-
kehrenden Fällen thun müßten, liegt in der Constitu-
tion; gigenwärtig erkennen sie zwar die Nüctichkeit der
unter den Nummern r. 2. 3. 7. und 8. ausgehobe-

nen geseblichen Vorschriften allenthalben an, und g###
nehmigen deshalb unbedenklich das Fortbestehen dersfel-
ben, sind aber nicht vermegend, die unter den Nunm-
mern 4. 5. 6. und 9. erwähnten Bekanmmachungen,

wodurch der Auf= und Verkauf des Getraides, inglei-
chen des Brandweindrennens beschränkt worden ist, mi#
glelichem Beifan zu beerachten obschon die demselben

zum Grund liegende wohlmelnende Absicht Grosher=
zogl. Landesdirectian, die Unrerthanen gegen Getraide=
Manzel zu scüen und wohlfellere Getraidepreise her-
beizuführen, nicht verkannt werden mag.1

Die Erfahrung hat gelehrt, daß die angefährten
Beschränkungen des Getvaidehandels, wie alle Beschrän=

tungen des Handels, mit Nachth#ilen verknuntt und,
insonderheit für die Bewohner kleinerer Städre und für
den Landmann.

Die Städter, in deren Wehnort ein Getraidemarkt

nicht Statt findet, oder die Bewohner solcher Dörfer,
welche von den Marktstädten entternt liegen, sind, weil

sie anßer den Martträgen Getraide auch nicht zum el-
genen Bedürfniß in einem benachbarten Orte kaufen
dürfen, gezwungen, den Weg nach der vielleicht meh-

kere Stunden entfernt liegenden Marktstadt zu machen,

wh der Grtraidepreisi für sie den Gchilich erhöht
wird.

Und solche Landbewohner, welche Getraide zu ver-
kausen haben stnd, wenn sie es ver sllbern müssen,

gensthigt, deehalbindieenifernteMarktstättezufah-
ven, und ihre ökonowischen Geschälte zu vernachläs-
sigen

Dle getreuen Landstinde müßten befürchten, Ihro
Königl. Hoheit zu ermüden, trenn sse alle die Grunde

eufführen wolltrn, aud denen sich ihnen die Ueberzen-



guna ergeben hat, daß der hei Abfassung jener geseezt-
den Vorschriften beabsichtigte heilsame Zweck unerreicht
Vleibe. Sie erlauben sich, ihren Antras ehrerbietigst
darauf zu richten, daß die unter den Nummern 4. 5.

6, und 0. erwäábnten Bekanntmachungen daldisst zu-
rückenommen werden mögen, was wohl um so fügli-

ce#r ohne Schwierigkeiten geschehen kann, da der Drang
der Umstände, unter denen sir erlassen wurden, vers

schwunden zu seyn scheint und mit der Hoffnung eines
baldigen günstigen Frühjahrs der Gedanke an eine ge-

segnete Erndte sich verbindet.
 RNeben der unterthänigsten Bitte, daß Ihro Königl.
Hoheit auf die vorstehend gegebene Veranlassung die
Landesbehörden auf den Inhalt und wahren. Sinn des
Grundgesetzes K. 5. nochmals verweisen lassen wollen,
erneuern die getreuen kandstände dis Versicherung ihrer

tlefsten Verehrung und unwandelbaren Treue.
Weimar, den 14. März 1817.

Die getreuen Landst Ande #c.
*# *

·

S.Königl. Hoheit dem Grosherzog ist die unter-
thänigste Erkiärungsschrift vom 14. März gebührend
vorvetragen worden, worin der getreue Landtag Be-

schwerde führe üäber Vertetzung des ihm im Grundgesetz

z. 5, Ne. 6, huldreichst ertheilusn Rechts an der Ge-
sebgebung Theil zu nehmen, durch einige Landesbe-

rden.
h Se. Konigl. Hohtit konnten von dem getreuen

Landtag voraussetzen, daß Höchst Iöhro Gesinnungen
demselben dekannt sind und jeder einzelne Volksver-
treter, vom #enen Gefühl geleiter, sich überzeugt

halte, wie HöchstIore Sorg## stet darauf gerichtet
ist, die Verfassung, welche aus freiem Antried ent-

gegen kommend, mit dem Beirath und der Zustim-

mung der Abgrordneten des Landes stuesteltworden
ist, unekränkt zu erhalten und weder Verletzungen
noch Eingriffe in dieselbe den Landesbehörden zu g9e=

statten.
Se. Königt. Hoheit vertrauen aber ebenfalls zu

den Einsichten und den Gesinnungen der getreuen

Landstände, daß ihnen nicht entgangen sevn wird,
wie in der Landesverwastung öfters Fälle sich ereig-
nen, wo die von Umständen und Ereignissen schnell

herbeigeführten Bedürfnisse alle Thöätigkeit der Lan-
desbehörden um so dringender in Anspruch nihmen,

die größere Nachtheile aus Vernachtissseung oder Un-

rerlassung zweckdi#nlicher Mirtel entsrringen würden.
Für solche Falle mussen Hochstdieselben als aus

der Natur des Regierungs= und Oberaufsimtsrechtes

solpend sich vordehalten, Ihren Landescollegien zu ge-

Relten, zu Beruhigung der Unterthanen bei anschei-
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nenben Gefahren und zu Abtwendung grßerer Uobel,
Anordnungen zu treffen, welche, obwohl mehrentheils

auf der Uebereinstimmung mit den in fräherer Zeit
bei ähnlichen Veranlassungen getroffenen Vorkehrun-
gen und also auf frühern Gesetzen berubend., dannoch
nicht als dauernde Gesetze sondern als Verfügungen
zu betrachtem seyn sollen, deren Gültigkeit öfters nicht
bis zu der nächsten Zusammenkunft des Landtass sich
erstrecken mag und dlos durch dessen Zustimmung zu

bleibenden Gesetzen erhoben werden kann.
Uebrigens wollen Höchstdiesekden dengetreuon Stän-

den selbst üäberlassen, destimmte Vorschlägs deshalb zu
thun, welche die leitenden Grundsäte zu mönllichster
Sicherstellung des freien Verkehrs und Hawels für
solche Fäue aufzustellen geeignet sind, und wonach die

Ausübung der Regierungsthätigkeit geregelt werden
moge.

In der Reihe der oben bezeichneten augenblicklichen
Anordnungen sind unstreirig die in der Eingangsgedach=
ten unterthänigsten Erklärungsschrift unterm 4 5 6.

und 0. aufgezablten Verfügungen mit begriffen, sie
wurden nach reiflicher Erwégung, an wolcher fast

sammtliche Landrathe bei der Landesdirection Theil ge-
nommen, als ofters schon in diesen Landen und auch

in Nachdarstaatengefetzlich angewender Mittel erwahlt,
um die allgemeine Beunruhigung über die verminderte
Eralebigkeit der Erndte zu stillen, die der bedürftigen
Classe oft anstößige Consumtion der Brodfrüchte in den
Brandweinbrennertien. einigermaaßen zu deschranken,
die den Verwaltungsbehorden unenibehrliche Aufsicht
uber die großere oder mindere Aussuhr des Getraides
z erleichrern und den Städtebewohnern, wo die grö-

pe#ere Zahl der Consumenten zusammengedräugt leht, den
Trost zu gewáhren, datz Mangel nicht vorhanden se,
wiewohl die Ledensmittel in höherm Peoiße steben

Wenn gegenwärtig, wo die ganz unerwartete Mil-
de des verslossenen Winlers die frühere Ankunft aus-

ländischer Kornvorräthe begünstigte, und dei der gréß-
tentheils gesscherten Aussicht zu einer gesegneten Eindte,

manche Besocgnisse entfernt sind, jene Ma. ßregeim über-
flühig erscheinen, so sind Ihro Königl. Hobeit gern
geneigt, nach dem Antrag der getreuen Stände, die
im verwichenen Herbst aetrossenen Anordnungen aufzu-
heben und haben an die Landesdirection dis desfallsigen

Befehle ergehen lassen. .

Gern baden ubrigens Hochstdieselben erfehen, daß
gegen die Fortdauer der, unter 1. 2. 3. 7. 8. ausge-

führten Verfügungen, im Anerkenneniß deren Zweck-
mähbakeit, keine Eimvendungen gemacht worden sind;
sie waren nelhwendig zu allmäbliger Einführuno alii-
cher Verwaltungsmaximen in den neu erworbenen Pro-

vinzen oder zu Ergänzung der durch deren Abtretung
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